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davon, ob die Werbeaussage vor oder nach Abschluss dieser Verein-
barung erfolgt. 

 
VIII. Produkthaftung, Freistellung und Haftpflichtversicherungsschutz 

1. Werden wir aufgrund in- oder ausländischer Produkthaftungsrege-
lungen in Anspruch genommen, ist der Lieferant verpflichtet, uns auf 
erstes Anfordern insoweit von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, 
soweit der Lieferant für den die Haftung auslösenden Produktmangel 
verantwortlich ist. Sollten auch wir den Schaden des Dritten 
mitverschuldet haben, bleibt die Anwendung des § 5 Produkthaf-
tungsgesetz und des  § 426 BGB unberührt. Der Lieferant wird gelie-
ferte Gegenstände so kennzeichnen, dass sie dauerhaft als seine Pro-
dukte erkennbar sind.  

2. Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im Sinn der Ziffer VIII. 1. 
ist der Lieferant auch verpflichtet, etwaige Aufwendungen, z.B. ge-
mäß §§ 683, 670 BGB oder gemäß §§ 830, 840, 426 BGB, zu erstat-
ten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns durchge-
führten Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Umfang der durchzu-
führenden Rückrufmaßnahmen werden wir den Lieferanten – soweit 
möglich und zumutbar – unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stel-
lungnahme geben. Unberührt bleiben sonstige gesetzliche Ansprü-
che. 

3. Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-Versicherung, 
die auch die Kosten einer eventuellen Rückrufaktion umfasst, mit ei-
ner Deckungssumme von EUR 10 Mio. - sofern nicht ausdrücklich ab-
weichend festgelegt - pro Personenschaden/Sachschaden – pauschal 
– während der Dauer dieses Vertrages, mindestens aber bis zum je-
weiligen Ablauf der Gewährleistungszeit für die Lieferung/Leistung, 
zu unterhalten. Der Lieferant ist verpflichtet, uns nach Abschluss der 
Versicherung den Abschluss unaufgefordert nachzuweisen. Auf unser 
Verlangen hat der Lieferant uns im übrigen das Bestehen der Versi-
cherung und die Zahlung der Versicherungsprämien nachzuweisen. 
Stehen uns weitergehende Schadensersatzansprüche zu, so bleiben 
diese unberührt.  

IX. Übernahme Beschaffungsrisiko 

Der Lieferant steht für die Beschaffung der für die Lieferungen bzw. 
Leistungen erforderlichen Zulieferungen und Leistungen ein (volle 
Übernahme des Beschaffungsrisikos). 

 
X. Schutzrechte 

1. Der Lieferant gewährleistet, dass durch oder im Zusammenhang mit 
seiner Lieferung/Leistung keine Rechte Dritter innerhalb der Bundes-
republik Deutschland verletzt werden. 

2. Werden wir von einem Dritten wegen eines Verstoß gegen ein sol-
ches Recht in Anspruch genommen, so ist der Lieferant verpflichtet, 
uns auf erstes schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen freizu-
stellen. Wir sind in einem solchen Fall auch berechtigt, auf Kosten des 
Lieferanten von dem Inhaber des Rechts die erforderliche Genehmi-
gung zu erwirken, wenn und soweit der Lieferant uns diese nicht in-
nerhalb einer von uns gesetzten angemessenen Frist beschafft und 
die Kosten hierfür nicht die von dem Lieferanten nach Satz 1 zu tra-
genden Ansprüchen übersteigen würden. Das Vorstehende gilt nicht, 
wenn der das fremde Recht verletzende Teil des Liefergegenstandes 
von uns stammt oder von uns erworben worden ist.  

3. Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auch auf alle 
Aufwendungen, die uns aus oder im Zusammenhang mit der Inan-
spruchnahme durch einen Dritten und deren Abwehr notwendiger-
weise erwachsen. 

4. Die Verjährungsfrist beträgt 36 Monate, beginnend ab Gefahrüber-
gang. 

XI. Eigentumsvorbehalt, Beistellung, Werkzeuge u. Geheimhaltung 

1. Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen (Vorbehaltsware), behal-
ten wir uns hieran das Eigentum vor. Verarbeitung oder Umbildung 
durch den Lieferanten werden für uns vorgenommen. Wird unsere 
Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes unserer Sache (Einkaufspreis zuzüglich Um-
satzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der 
Verarbeitung. Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt 
im Übrigen das gleiche wie für unsere unter Vorbehalt beigestellten 
Teile. 

2. Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht gehören-
den Gegenständen untrennbar verbunden oder vermischt, so erwer-
ben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wer-
tes der Vorbehaltsware (Einkaufspreis zuzüglich Umsatzsteuer) zu 
den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbin-
dung oder Vermischung. Erfolgt die Verbindung oder Vermischung in 
der Weise, dass die Sache des Lieferanten als Hauptsache anzusehen 

ist, so gilt als vereinbart, dass der Lieferant uns anteilmäßig bereits jetzt 
Miteigentum überträgt. Wir nehmen die Miteigentumsübertragung an. 
Sie verwahren unser (Mit-)Eigentum unentgeltlich für uns.  

3. An Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum vor; der Lieferant ist ver-
pflichtet, die Werkzeuge ausschließlich für die Herstellung der von uns 
bestellten Waren einzusetzen. Der Lieferant ist verpflichtet, die uns gehö-
renden Werkzeuge zum Neuwert auf eigene Kosten gegen Feuer-, Was-
ser- und Diebstahlsschäden zu versichern. Gleichzeitig tritt der Lieferant 
uns schon jetzt alle Entschädigungsansprüche aus dieser Versicherung ab; 
wir nehmen die Abtretung hiermit an. Der Lieferant ist verpflichtet, an 
unseren Werkzeugen etwa erforderliche Wartungs- und Inspektionsarbei-
ten sowie alle Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten auf eigene 
Kosten und Gefahren rechtzeitig durchzuführen. Etwaige Störfälle hat er 
uns sofort schriftlich anzuzeigen; unterlässt er dies schuldhaft, behalten 
wir uns alle gesetzlichen Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprü-
che vor.  

4. Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, 
Berechnungen, Modelle, Muster und sonstigen Unterlagen und Informa-
tionen strikt geheim zu halten. Dritten dürfen sie nur mit unserer aus-
drücklichen Zustimmung offen gelegt werden. Die Geheimhaltungsver-
pflichtung gilt auch nach Abwicklung dieses Vertrages; sie erlischt, wenn 
und soweit das in den überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Berech-
nungen, Modellen, Mustern und sonstigen Unterlagen enthaltene Ferti-
gungswissen allgemein bekannt geworden ist. 

5. Soweit die uns gemäß Ziffer XI. 1. und/oder Ziffer XI. 2. zustehenden Si-
cherungsrechte den Einkaufspreis aller unserer noch nicht bezahlten Vor-
behaltswaren um mehr als 10 % übersteigen, sind wir auf Verlangen der 
Lieferanten zur Freigabe der Sicherungsrechte nach unserer Wahl ver-
pflichtet. 

XII. Gerichtsstand, Erfüllungsort 

1. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis 
unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist unser Geschäfts-
sitz, Ganderkesee, Bundesrepublik Deutschland. Dies gilt auch wenn der 
Lieferant eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein Sonder-
vermögen des öffentlichen Rechts ist oder wenn der Lieferant keinen all-
gemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder nach Vertragsschluss seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt oder der 
Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klager-
hebung nicht bekannt ist, Wir haben jedoch das Recht, den Lieferanten 
nach unserer Wahl auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verkla-
gen. 

2. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäfts-
sitz Erfüllungsort. 

  XIII. Anwendbares Recht 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den inter-
nationalen Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen.  

 
XIV. Schlussbestimmungen 

1. Sollte eine Regelung dieser Bedingungen unwirksam oder undurchführbar 
sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit dieser Bedingungen im 
Übrigen nicht. 

2. Alle früheren Einkaufsbedingungen unseres Unternehmens sind  
hierdurch aufgehoben. 

 
 

Ganderkesee, den 20.01.2010  


